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C.10 Spielbetrieb 2020/2021 

C.10.1 Meldungen der Vereine, Kreise und WBV-Jugendspielleitungen 

C.10.1.1 Die Vereine melden ihre Mannschaften unter Verwendung des offiziellen 
Meldebogens bis zum 03.04.2020 (Eingang) per Fax, Briefpost oder Email an die unter 
C.10.1.5. stehende Adresse. Mit der Meldung sind alle im Meldebogen aufgeführten 
Altersklassen abgedeckt. Bei Nichteinhaltung dieser Frist geht mit Ausnahme der 
„Garantierten Teilnahmerechte“ aus den Ranglisten der Anspruch auf die 
Berücksichtigung bei der Liga- und Qualifikationsgruppeneinteilung verloren. 

C.10.1.2 Anträge auf die Erteilung von Wildcards sind bis zum 03.04.2020 formlos an den 
Vizepräsidenten V Jugend & Nachwuchsleistungssport zu richten. 

C.10.1.3 Nach erfolgter Einteilung der Qualifikationsgruppen ist keine Änderung der 
Spielklasse durch den Verein mehr möglich. Z.B. ein Wechsel von der Oberliga in die 
Landesliga, bzw. von der Regionalliga in die Oberliga. Den Termin für die Einteilung der 
Qualifikationsgruppen legt der Jugendausschuss fest. 

C.10.1.4 Die Jugendwarte der Kreise melden ihre Abschlusstabellen der Saison 2018/19 
auf dem dafür vorgegebenen Vordruck per Email bis zum 03.04.2020 an die unter 
C.10.1.5 stehende Adresse. 

C.10.1.5 Horst Kaiser Tel.: 02232 / 931703Buschgasse 72 Fax: 02232 / 93170450321 
Brühl Email: H.Kaiser@wbv-online.de 

 

 

 


